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A K T U E L L E  R E C H T S P R E C H U N G

572  Jugendhilfe 63   6/2025

Aktuelle Rechtsprechung zum 
Jugendhilferecht
A n d r e a s  D e x h e i m e r

Wirksamkeit einer Kinder- und 
Jugendeinrichtungsverordnung

Bericht zur Entscheidung des Schleswig-Hol-
steinischen Oberverwaltungsgerichts vom 
19.05.2022 (Az. 3 KN 5/17)

1. Einleitung1

Die Entscheidung des Schleswig-Holsteini-
schen Oberverwaltungsgerichts (OVG) vom 
19.05.2022 betrifft die Wirksamkeit der 
Kinder- und Jugendeinrichtungsver-
ordnung (KJVO) des Landes Schleswig-
Holstein. Die Norm regelt umfassend die 
räumlichen, personellen und fachlichen Vo-
raussetzungen für den Betrieb von Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zahlrei-
che der Träger freien Jugendhilfe stellten im 
Wege der abstrakten Normenkontrolle (§ 47 
VwGO) deren Rechtmäßigkeit in Frage.

Im Kern geht es um die Reichweite der 
Landeskompetenz bei der Ausgestaltung 
von Betriebserlaubnissen nach § 45 SGB VIII 
sowie um die Frage, wie weit der Begriff 
des »Kindeswohls« reicht. Die Entscheidung 
steht exemplarisch für die Spannung zwi-
schen landesrechtlicher Normsetzung, 
den bundesrechtlichen Vorgaben des 
SGB VIII und den Grundrechten der 
Träger.

2. Leitsatz

Die Kinder- und Jugendeinrichtungsverord-
nung Schleswig-Holsteins ist wirksam. Die 
darin enthaltenen Standards zu Platzzah-
len, Personalschlüsseln und Räumlichkeiten 
sind durch § 41 Abs. 2 JuFöG i.V.m. § 45 
SGB VIII gedeckt. Der Kindeswohlbegriff in 
§ 45 SGB VIII verlangt präventive Mindest-

standards, die über die Abwehr konkreter 
Gefahren nach § 1666 BGB hinausgehen. 
Eingriffe in die Berufsfreiheit der Träger 
(Art. 12 Abs. 1 GG) sind durch das staatli-
che Wächteramt (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) 
gerechtfertigt.

3. Tenor

1.	Der Normenkontrollantrag wird abge-
lehnt.

2.	Die Kosten tragen die Antragsteller je-
weils zu 1/8.

3.	Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig 
vollstreckbar.

4.	Abwendungsbefugnis durch Sicherheits-
leistung i.H.v. 110 %.

5.	Die Revision wird nicht zugelassen.

4. Sachverhalt

Die Antragsteller, Träger freier Jugendhilfe-
einrichtungen, wandten sich gegen eine 
Vielzahl von Vorschriften der KJVO. Sie rüg-
ten insbesondere:
•	 Eingriffe in die Berufsausübungs-

freiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), da die Vor-
gaben zu Raumgrößen, Platzzahlen und 
Personalbesetzung faktisch ihre Ange-
botsgestaltung einschränkten.

•	 fehlende Deckung durch § 41 Abs. 2 
JuFöG sowie Kompetenzüberschreitung 
des Landes.

•	 Widerspruch zu §§ 45 ff. SGB VIII, 
da der Bundesgesetzgeber bewusst auf 
eine detaillierte Standardisierung verzich-
tet habe, um die Pluralität der Jugendhilfe 
zu sichern.

1	 Die Formulierungen in diesem Text wurden mit Unter-
stützung von OpenAIs ChatGPT-Sprachmodell erstellt.
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